
 

ANSUCHEN UM ZUWEISUNG  
EINER GEMEINDEWOHNUNG 
STADTGEMEINDE ALLENTSTEIG 
3804 ALLENTSTEIG, HAUPTSTRASSE 23 

 
ANTRAGSTELLER / FREIWILLIGE SELBSTAUSKUNFT:  
 

*)NAME  
 

*)GEBURTSDATUM  
 

*)DZT. ANSCHRIFT  
 

*)FAMILIENSTAND  
 

*)DZT. UNTERKUNFT-
GEBER (ADR., TEL.) 
 

 

*)STAATSBÜRGERSCHAFT  
 

*)TELEFON  
 

EMAIL  
 

*)DIENSTGEBER  
 
 

MONATL. EINKOMMEN 
(BEI BEDARF IST EIN 
NACHWEIS VORZULEGEN) 

 
 

*)HAUSTIERE 
 

 

*)BEGRÜNDUNG FÜR 
ANSUCHEN 

 
 
 
 

*) diese Felder sind Pflichtfelder und auszufüllen  
 
KÜNFTIGE MITBEWOHNER MIT HAUPTWOHNSITZ: 
 

NAME  
 

VERWANDSCHAFT/BEZUG KIND        EHEPARTNER   
LEBENSGEÄHRTE/IN  
 
SONSTIGES ………………………………………………………. 

GEBURTSDATUM  
 

DZT. ANSCHRIFT  
 



 

NAME  
 

VERWANDSCHAFT/BEZUG KIND        EHEPARTNER   
LEBENSGEÄHRTE/IN  
 
SONSTIGES ………………………………………………………. 

GEBURTSDATUM  
 

DZT. ANSCHRIFT  
 

 

NAME  
 

VERWANDSCHAFT/BEZUG KIND        EHEPARTNER   
LEBENSGEÄHRTE/IN  
 
SONSTIGES ………………………………………………………. 

GEBURTSDATUM  
 

DZT. ANSCHRIFT  
 

 
Ich nehme zur Kenntnis, dass das Ansuchen verbindlich ist und ich die Stadtgemeinde 
Allentsteig darüber informieren muss, wenn das Ansuchen hinfällig wird.  
Die Haustierhaltung ist dermaßen zu gestalten, dass es zu keiner Belästigung der Mitbewohner 
des Gemeindewohnhauses kommt. Andernfalls kann bei wiederholten, berechtigten 
Beschwerden die Haltung des Haustieres in der Gemeindewohnung seitens des Vermieters 
(Stadtgemeinde Allentsteig) untersagt werden.  
 
Weiters verpflichte ich mich dazu, wenn ich vom Gemeinderat eine Wohnung zugesprochen 
bekomme, in dieser Wohnung meinen Hauptwohnsitz zu melden. 
 
Ich wurde darüber informiert, dass bei Zusage durch den Gemeinderat einer 
Gemeindewohnung eine Kaution gem. Ausschreibung zu entrichten ist. 
 
Ich ersuche den Gemeinderat der Stadtgemeinde Allentsteig um Zuweisung der 
ausgeschriebenen Gemeindewohnung: 
 
BEVORZUGTE GEMEINDEWOHNUNG: 
 

GEMEINDEWOHNUNG  
 
 

TOP Nr. 
 

 

BESICHTIGT AM  
 

 



 
ALTERNATIVE GEMEINDEWOHNUNG: 
 

GEMEINDEWOHNUNG  
 
 

TOP Nr. 
 

 

BESICHTIGT AM  
 

 
Die Wohnung wurde von mir besichtigt und ich nehme zur Kenntnis, dass für mich die 
Mindestkündigungsfrist von einem Monat gilt, wenn ich nach Zuerkennung einer Wohnung 
durch den Gemeinderat vom damit bereits mündlich zustande gekommenen Mietvertrag 
zurücktrete und erkläre mich damit einverstanden, dass mir eine Monatsmiete inkl. BK und 
sonstige Kosten in Rechnung gestellt wird, wenn ich nach Zuerkennung die Wohnung aus 
diversen Gründen nicht mehr benötige. 
 
DATENSCHUTZRECHTLICHE ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG: 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch 
erfasst, verarbeitet und gespeichert werden. Weiters bin ich damit einverstanden, dass die 
von mir angegebenen Daten bei Dritten (Dienstgeber, Meldebehörde, Sozial- und 
Pensionsversicherungsträger, GIS, etc.) mittels einer Datenabfrage oder telefonisch überprüft 
werden dürfen. 
Details zu Zweck und rechtlicher Grundlage der Verarbeitung, Dauer der Verspeicherung, 
Ihren Rechten in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihre 
Ansprechperson in der Kommune zu allen datenschutzrechtlichen Belangen entnehmen Sie 
den "Datenschutzrechtlichen Informationen gem. Art. 13 DSGVO" auf der letzten Seite. 
 
Die datenschutzrechtliche Information ist von allen im Antrag angeführten volljährigen 
Personen (Antragsteller und eventuelle Mitbewohner) zu unterzeichnen. 
 

 
 
 
Datum, Ort, Unterschrift Antragsteller/in 

 
 
 
Datum, Ort, Unterschrift Mitbewohner/in - volljährig 

 
 
 
Datum, Ort, Unterschrift Mitbewohner/in – volljährig 

 
 
 
Datum, Ort, Unterschrift Mitbewohner/in – volljährig 

 



 
"Datenschutzrechtlichen Informationen gem. Art. 13 DSGVO" 
 
Zweck und Grundlage der Verarbeitung Ihrer Daten 
Mit diesem Ansuchen an die Gemeinde geben Sie personenbezogene und auch weitere Daten bekannt, 
die für die Bearbeitung Ihres Antrages benötigt werden. 
Die Bereitstellung Ihrer Daten erfolgt aufgrund benötigter Informationen für eine von ihnen 
erwünschte Leistung der Gemeinde, welche gegebenenfalls in ein Vertragsverhältnis mit der 
Gemeinde münden kann. 
Dauer der Verspeicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gemeinde nur so lange verspeichert, wie diese für 
eine mögliche vertragskonforme Erledigung Ihres Antrages benötigt werden. 
Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie das Recht 
auf Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, in bestimmten Fällen auch das Recht auf Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten. Sollte eine Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung (z.B. aus rechtlichen Gründen) nicht möglich sein, so werden Sie vom 
Datenschutzbeauftragten der Gemeinde darüber informiert.  
Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihren Rechten nicht oder nicht ausreichend nachgekommen wird, 
haben Sie die Möglichkeit einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. 
Ihre Ansprechperson in der Gemeinde 
Für alle datenschutzrechtlichen Belange kontaktieren Sie bitte den Datenschutzbeauftragten der 
Gemeinde: 
Ing. Herbert Stadlmann MSc, Gerweiserstraße 22, 3903 Echsenbach, Telefon 02829/281281, E-Mail 
office@stadlmann.net 

 
INTERNE ANMERKUNG  
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 
Stadtgemeinde Allentsteig, Fr. Anita Varga, 02824/2310-DW15, varga@allentsteig.gv.at  

mailto:office@stadlmann.net
mailto:varga@allentsteig.gv.at

